Freier Dienstvertrag

Zwischen Frau/Herrn ......................................................................................... (freier AN) und der

Firma ......................................................................................................................... (freier AG) 

wird nachstehender

FREIER DIENSTVERTRAG

abgeschlossen:

1.
Der freie AN verpflichtet sich, für den freien AG ab ..................................................... nachfolgende Arbeitsleistungen im Ausmaß von durchschnittlich ............................................ Stunden im Monat zu erbringen: .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2.
Der freie AN ist bei Erbringung der vereinbarten Arbeitsleistung weder an Weisungen noch an eine Arbeitszeit gebunden.

3.
Der freie AN erbringt die vereinbarte Leistung unter Verwendung eigener Betriebsmittel (PKW, Telefon, EDV, etc.). Die Kosten dieser Betriebsmittel hat er selbst zu tragen.

4.
Der freie AN kann sich bei Erbringung der vereinbarten Arbeitsleistung jederzeit durch qualifizierte dritte Personen vertreten lassen. Im Vertretungsfalle hat er die Entlohnung dieser qualifizierten dritten Personen zu übernehmen.

5.
Für die Erbringung der vereinbarten Leistung erhält der freie AN den Betrag 
von € ......................................... brutto (pro Monat).

Die Abrechnung erfolgt jeweils am ...................................... .

6.
Beide Vertragspartner können diesen freien Dienstvertrag unter Einhaltung einer vierzehntägigen Kündigungsfrist auflösen. Falls das freie Dienstverhältnis schon 3 Monate gedauert hat, ist auf die Kündigung § 1159a oder § 1159b ABGB anzuwenden. Demnach beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen, falls die vertragsgegenständliche höhere Tätigkeit die Erwerbstätigkeit der freien AN hauptsächlich in Anspruch nimmt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so ist von einer 14‑tägigen Kündigungsfrist auszugehen.

7.
Der freie AN nimmt zur Kenntnis, dass dieses Vertragsverhältnis dem Arbeitsrecht nicht unterliegt und daher kein Anspruch auf Urlaub, Krankenentgelt, Sonderzahlungen, Abfertigung, etc. entsteht. Es kommt kein Kollektivvertrag zur Anwendung.

8.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 43 Abs. 2 und 58 Abs. 3 ASVG) betreffend die Auskunftspflicht freier AN gegenüber dem freien AG erklärt der freie AN, dass er 


□
auf Grund ein und derselben Tätigkeit einer anderen Pflichtversicherung (insbesondere nach dem GSVG oder FSVG) unterliegt


□
auf Grund ein und derselben Tätigkeit keiner anderen Pflichtversicherung unterliegt.

Falls bei Aufnahme der Tätigkeit als freier AN eine anderweitige Pflichtversicherung bestanden hat, so verpflichtet sich der freie AN, Umstände, die zum Wegfall dieser anderweitigen Pflichtversicherung führen (z.B. Zurücklegung, Ruhendmeldung der Gewerbeberechtigung) dem freien AG unverzüglich zu meiden. Der freie AN wird ausdrücklich auf die Auskunftsverpflichtung gegenüber dem freien AG hingewiesen.

9.
Es wird vereinbart, dass sämtliche Ansprüche aus dem gegenständlichen freien Dienstverhältnis bei sonstigem Verfall spätestens am Ende des dritten Monats, von der Fälligkeit dieser Ansprüche an gerechnet, beim freien AG schriftlich geltend gemacht werden müssen.

10. Änderungen dieses freien Dienstvertrages bedürfen der Schriftform.

................................................... , am ...........................................

Unterschrift freier AN 
Unterschrift freier AG

� Falls die Arbeitsleistungen an einem frei gewählten Ort erbracht werden können, sollte ein diesbezüglicher Hinweis im Punkt 2. erfolgen (" ... weder an Weisungen noch an eine Arbeitszeit oder einen vom freien AG vorgesehenen Arbeitsort gebunden").


� Die Punkte 3. und 4. könnten allenfalls gestrichen werden. Im Zweifelsfall sollte jedoch eine arbeitsrechtliche Auskunft eingeholt werden, ob das Vertragsverhältnis trotz Streichung von einzelnen Punkten oder Aufnahme zusätzlicher Punkte noch als freier Dienstvertrag angesehen werden kann.


� Die Punkte 3. und 4. könnten allenfalls gestrichen werden. Im Zweifelsfall sollte jedoch eine arbeitsrechtliche Auskunft eingeholt werden, ob das Vertragsverhältnis trotz Streichung von einzelnen Punkten oder Aufnahme zusätzlicher Punkte noch als freier Dienstvertrag angesehen werden kann.





